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Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung 
hier: Stellungnahme des Staatlichen Bauamtes Weilheim

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Staatliche Bauamt Weilheim nimmt zu o.g. Bauleitplanung als Träger öffentlicher Belange 
wie folgt Stellung.

1.
Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan

X Bebauungsplan
für das Gebiet „Sondergebiet Agri-Photovoltaikanlage im Gebiet Strallen“
mit Grünordnungsplan
dient der Deckung dringenden Wohnbedarfs ja nein
Satzung über den Vorhaben- und Erschließungsplan

Sonstige Satzung

X Frist für die Stellungnahme 05.07.2023 (§ 4 BauGB)
Frist: 1 Monat (§ 2 Abs. 4 BauGB-MaßnahmenG)
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2. Träger öffentlicher Belange
 - Straßenbauverwaltung -
Staatliches Bauamt Weilheim (Straßenbau), Münchener Str. 39, Tel.: 0881 / 990-0

2.1 keine Äußerung

X Gegen die Aufstellung bzw. Änderung der Bauleitplanung bestehen seitens des
Staatlichen Bauamtes Weilheim keine Einwände, wenn die unter 2.2 ff genannten
Punkte beachtet werden.

2.2 Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die eine Anpassungspflicht nach § 1
Abs. 4 BauGB auslösen

2.3 X Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren kön-
nen, mit Angabe des Sachstandes
Das Staatliche Bauamt beabsichtigt im Zuge der Kreisstraße WM13 folgende Maß-
nahmen durchzuführen:

Das Staatliche Bauamt beabsichtigt, die Kreisstraße WM 13 auszubauen.
Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB ist der geplante Ausbau der Straße bei der Bauleit-
planung zu berücksichtigen. Der Ausbau ist in beiliegendem Plan dargestellt.

2.4 Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen,
die im Regelfall in der Abwägung nicht überwunden werden können (z.B. Land-
schafts- oder Wasserschutzgebietsverordnungen) mit Angabe der Rechtsgrundlage
sowie Möglichkeiten der Überwindung (z.B. Ausnahmen oder Befreiungen)

2.5 X Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit
zu dem o.g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf.
Rechtsgrundlage:

Hinweis: Für den Verkehr auf der Kreisstraße WM 13 darf keine Gefährdung durch
eine „Blendung“, bedingt durch die Solarmodule, ausgehen.

Aus Gründen der Verkehrssicherheit dürfen keine neuen Bäume innerhalb eines
Abstandes von 7,50 m vom Fahrbahnrand der Kreisstraße gepflanzt werden.

Wir bedanken uns für die Beteiligung im Verfahren und stehen für Rückfragen gerne zur Ver-
fügung.

Mit freundlichen Grüßen

Reichert
Techn. Amtsrat
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